
   

 

 

 

 

Aktualisierung der Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der GERRY WEBER 

International AG zu den Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher 

Corporate Governance Kodex" gem. § 161 AktG 

 
 

Aufsichtsrat und Vorstand der GERRY WEBER International AG haben zuletzt am 30. April 

2021 eine jährliche Entsprechenserklärung gem. § 161 AktG abgegeben. Diese Erklärung wird 

nun infolge eingetretener Änderungen wie folgt aktualisiert: 

Aufsichtsrat und Vorstand erklären gemäß § 161 AktG, dass die Gesellschaft den vom 

Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten 

Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der 

Fassung vom 16. Dezember 2019 mit folgenden Ausnahmen seit Abgabe der letzten 

Entsprechenserklärung vom 30. April 2021 entsprochen hat und entspricht: 
 

B.2 – Altersgrenze für Vorstandsmitglieder und C.2 – Altersgrenze für 

Aufsichtsratsmitglieder sowie jeweils deren Angabe in der Erklärung zur 

Unternehmensführung: Eine Altersgrenze für die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats 

wurde nicht festgelegt, da als wesentliche Kriterien für die Aufnahme in die Organe der 

Gesellschaft Fähigkeiten, Qualifikation und Erfahrung angesehen werden. Auf das Wissen und die 

Erfahrung älterer Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder will die Gesellschaft nicht verzichten. 

Folglich können solche Altersgrenzen auch nicht in der Erklärung zur Unternehmensführung 

angegeben werden. 
 

 
 

Halle/Westfalen, 19. November 2021 

 
 

Vorstand und Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG 


